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RS OGH 1991/12/20 16Os57/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1991

Norm

StGB §21 Abs1

Rechtssatz

Die Gesamtauswirkungen einer Brandstiftung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit sind nach Art und Gewicht ohne

Rücksicht auf die Höhe des in concreto tatsächlich daraus entstehenden Schadens regelmäßig als schwer zu

beurteilen.
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